
Wildschaden bei Maisanbau für Biogasanlage nicht ersatzpflichtig

Das Amtsgericht Plettenberg/NRW hat am 15. Dezember 2014 ein 

interessantes Urteil gefällt. Danach kann ein Pächter Schäden 

Schwarzwild an einem zum Maisanbau genutzten Grundstück 

Wildschaden geltend machen, wenn Mais betroffen ist, der für den Betrieb 

einer Biogasanlage genutzt wird.

Die bisherige Rechtsprechung, z

Juli 2014, machte keinen Unterschied, für w

wird, zur Nutzung als Futtermais oder zur Verwendung in Biogasanlagen.

Insofern ist diese Einzelentscheidung vielleicht der Beginn einer 

Jagdpächterfreundlichen Rechtsprechung.

Das Amtsgericht Plettenberg hat argumentiert, dass der Anbau von M

den Betrieb einer Biogasanlage ein

eine landwirtschaftliche Nutzung

weil kein ersatzfähiger Wildschaden vorliegt.
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